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Investition in lhre Zukunft

Operation teilfinanziert von der Europdischen Union
Europdischer Fonds fir regionale Entwicklung



                                                                                                                       2. OA OP SI-AT 2007-2013

PARTNERSCHAFTSVERTRAG

Basierend auf Artikel 8 (1) des zwischen Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, handelnd als Verwaltungsbehörde des Operationellen Programms Slowenien-Österreich 2007-2013 und <Name des Lead Partners>, handelnd als Lead Partner am <das letzte Datum der Unterzeichnung des Fördervertrages> geschlossenen Fördervertrag Nr. <Nummer des Fördervertrages>
wurden folgende Vereinbarungen zwischen

< Name und Anschrift des LP>, vertreten durch <Name, Funktion des Unterzeichners> (im Folgenden der Lead Partner)

und

<Name und Anschrift>, vertreten durch <Name, Funktion des Unterzeichners> (im Folgenden Partner 1),
<Name und Anschrift>, vertreten durch <Name, Funktion des Unterzeichners> (im Folgenden Partner 2),

<Name und Anschrift>, vertreten durch <Name, Funktion des Unterzeichners> (im Folgenden Partner 3),

<Name und Anschrift>, vertreten durch <Name, Funktion des Unterzeichners> (im Folgenden Partner 4),

<Name und Anschrift>, vertreten durch <Name, Funktion des Unterzeichners> (im Folgenden Partner n),

in Bezug auf die Durchführung des Projektes <Projekttitel>, Abkürzung <Kurztitel des Projektes>, genehmigt durch den Gemeinsamen Begleitausschuss des Operationellen Programms Slowenien-Österreich 2007-2013 am <Datum der Genehmigung>, geschlossen.

Artikel 1

(Projektziele)

1. Das Vorhaben <Kurztitel des Vorhabens> soll zur Erreichung der im operationellen Programm festgeschriebenen Ziele beitragen. Die Projektziele sind zusammengefasst: <Auflistung der Hauptziele oder Bezug auf die Projektdokumente>.
Artikel 2

(Gegenstand des Partnerschaftsvertrages)

1. Durch den vorliegenden Partnerschaftsvertrag legen der Lead Partner und die anderen Projektpartner die Vorgehensweise für durchzuführende Arbeiten sowie die Beziehungen, die diese Arbeiten im Rahmen der Partnerschaft regeln, die zur Fertigstellung des vorbezeichneten Vorhabens eingegangen wurde, fest.

2. Der Fördervertrag, der alle grundlegenden Bestimmungen enthält, ist dem Partnerschaftsvertrag als Anhang 1 beigefügt.

3. Der Arbeitsplan, in dem die Hauptaufgaben, Ziele, Ergebnisse, der Zeitplan und das Budget für jede Handlung des Lead Partners und der Projektpartner enthalten sind, ist dem vorliegenden Partnerschaftsvertrag beigefügt (Anhang 2 - optional).
Artikel 3

(Laufzeit des Partnerschaftsvertrages)

1. Der Partnerschaftsvertrag tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft. Der Vertrag bleibt so lange in Kraft, bis der Lead Partner seine Verpflichtungen gegenüber der Verwaltungsbehörde vollumfänglich erfüllt hat.

Artikel 4

(Rolle und Verantwortlichkeiten des Lead Partners)

1. Der Lead Partner ist verantwortlich für die Gesamtkoordination, die Verwaltung und die Durchführung des Vorhabens. Der Lead Partner ist Begünstigter des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und verwaltet die Färdermittel in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des vorliegenden Vertrages. Der Lead Partner übernimmt gegenüber der Verwaltungsbehörde die volle Verantwortung für das gesamte Vorhaben, wie im Fördervertrag beschrieben.

2. Der Lead Partner:

· ernennt den Manager für das Vorhaben, dem die betriebliche Verantwortung für die Durchführung des Gesamtvorhabens obliegt,

· stellt den rechtzeitigen Beginn des Vorhabens und die Durchführung des gesamten Vorhabens innerhalb des Zeitplans und in Übereinstimmung mit allen Verpflichtungen gegenüber der Verwaltungsbehörde entsprechend den Beschreibungen im Projektantrag, die vom Gemeinsamen Begleitausschuss (im Folgenden GBA) genehmigt wurden, sicher,

· informiert die Verwaltungsbehörde über Fakten, die die Durchführung der Projektaktivitäten und/oder den Finanzplan nachteilig beeinflussen können,

· erstellt und präsentiert regelmäßig wie im Fördervertrag festgelegt Fortschritts- und Abschlussberichte, bestehend aus Aktivitätsberichten und Finanzberichten an die Verwaltungsbehörde/das Gemeinsame Technische Sekretariat,

· überprüft, ob die von den Projektpartnern vorgelegten Ausgaben vom ernannten Prüfer bestätigt wurden,

· stellt Erstattungsanträge an die Verwaltungsbehörde,

· erhält Zahlungen von der Bescheinigungsbehörde und leitet die entsprechenden Beträge an seine Partner innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Zahlung auf seinem Bankkonto weiter,

· verwaltet die Fördermittel der gewährten Förderung,

· führt die gesamte Buchführung für das Vorhaben separat durch,

· kommuniziert im Namen der gesamten Projektpartnerschaft mit der Verwaltungsbehörde,

· reagiert unverzüglich auf Anfragen der Verwaltungsbehörde,

· informiert die Partner rechtzeitig über wichtige Korrespondenz mit der Verwaltungsbehörde,

· informiert die Partner umgehend über Vorfälle, die zu einer vorübergehenden oder endgültigen Unterbrechung des Vorhabens führen können sowie über andere Störungen der Durchführung des Vorhabens,

· erstellt alle Dokumente, die für Kontroll- und Prüfzwecke benötigt werden, stellt notwendige Informationen zur Verfügung und gewährt Zugang zu seinen Geschäftsräumen,

· bewahrt jederzeit alle Akten, Dokumente und Daten über den Teil des Vorhabens, für den er verantwortlich ist, zum Zwecke der Überprüfung vor Ort während der Durchführung oder zu Prüfzwecken in Form von gängigen Datenspeichermedien und auf ordentliche Weise bis mindestens zum 31. Dezember 2020 auf; andere möglicherweise längere Aufbewahrungsfristen nach nationalen Gesetzen bleiben von dieser Bestimmung unberührt,

· stellt den unabhängigen Prüfern, die die laufende, ad-hoc oder Abschlussauswertung vornehmen, alle Dokumente und Informationen zur Verfügung, die für die Auswertung benötigt werden,

· hält sich an europäische und nationale Gesetze,

· stimmt mit allen Projektpartnern Anträge an die Verwaltungsbehörde zur Änderung des Fördervertrages im Voraus ab,

· <weitere, mit den Projektpartnern abgesprochene Aufgaben>. 

Artikel 5

(Rollen und Verantwortlichkeiten der Projektpartner)

1. Projektpartner sind die Organisationen, die für die Durchführung bestimmter Aktivitäten im Vorhaben in Übereinstimmung mit der im genehmigten Antrag beschriebenen Vorgehensweise und dem Umfang verantwortlich sind. Insbesondere übernimmt jeder Projektpartner folgende Verantwortlichkeiten und erfüllt folgende Pflichten:

· Ernennung einer Kontaktperson für die Durchführung der Teile des Vorhabens, für die er verantwortlich ist und Autorisierung dieser Person zur Vertretung des Projektpartners,

· Durchführung der Teile des Vorhabens, für die er verantwortlich ist, innerhalb des Zeitplans und in Übereinstimmung mit der vom GBA genehmigten Bewerbung,
· Zusammenarbeit mit dem Lead Partner bei der Erfüllung der Pflichten in Übereinstimmung mit Artikel 8 des Fördervertrages,
· Führen separater Buchhaltungsaufzeichnungen, die die Ausgaben und die Gewinne des Vorhabens darstellen,

· Sicherstellung, dass die vorgelegten Ausgaben für den Zweck der Durchführung des Vorhabens entstanden sind und mit den zwischen den Projektpartnern vereinbarten Aktivitäten übereinstimmen,

· Bestätigung der vorgelegten Ausgaben durch den beauftragten Prüfer und Ermöglichung mindestens einer Vorortkontrolle durch den Prüfer während des Durchführungszeitraums,

· Vorbereitung und Vorlage aller Dokumente beim Lead Partner, die für die Erstellung von Fortschritts-/Abschlussberichten und damit in Zusammenhang stehenden Erstattungsanträgen benötigt werden, einschließlich Ausgabenerklärungen, die vom Prüfer des Partners abgegeben wurden,
· Übernahme der Verantwortung, falls bei den von ihm erklärten Ausgaben Unregelmäßigkeiten auftauchen,

· unverzügliche Inkenntnissetzung des Lead Partners über Vorfälle, die zu einer vorübergehenden oder endgültigen Unterbrechung des Vorhabens führen können, sowie über andere Störungen der Durchführung des Vorhabens,
· Vorlage aller Dokumente, die für die Kontrollen und Prüfungen benötigt werden, Zurverfügungstellung benötigter Informationen und Gewährung des Zugangs zu seinen Geschäftsräumen,
· ständige Aufbewahrung aller Akten, Dokumente und Daten über den Teil des Vorhabens, für den er verantwortlich ist, zum Zwecke der Überprüfung vor Ort während der Durchführung oder zu Prüfungszwecken in Form von gängigen Datenspeichermedien und auf ordentliche Weise bis mindestens zum 31. Dezember 2020; andere möglicherweise längere Aufbewahrungsfristen nach nationalen Gesetzen bleiben von dieser Bestimmung unberührt,
· Zurverfügungstellung aller für die Auswertung benötigten Dokumente und Informationen an die unabhängigen Bewerter, die die ad-hoc, laufende oder ex-post Evaluierung vornehmen,

· Einhaltung aller Bestimmungen und Erfüllung der aus dem Fördervertrag, der Teil dieses Vertrages ist, und aus der Kofinanzierungserklärung (falls diese zum Zeitpunkt der Projektbewerbung vom Projektpartner unterzeichnet war) entstehenden Verpflichtungen,
· unverzügliche Reaktion auf Anfragen des Lead Partners oder der Verwaltungsbehörde,
· Ausführung seiner Projektaktivitäten in Übereinstimmung mit der europäischen und nationalen Gesetzgebung,
· Angabe gemäß der bestehenden Gesetzgebung und der nationalen/regionalen Richtlinien, ob die Aktivitäten des Projektpartners staatlicher Beihilfe unterliegen,
· <weitere, mit den Partnern abgesprochene Aufgaben>. 
2. Die Projektpartner erklären sich bereit, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um den Lead Partner in die Lage zu versetzen, seinen Verpflichtungen aus dem Fördervertrag nachzukommen.

Artikel 6

(Budget des Vorhabens und zuschussfähige Ausgaben)

1. Das genehmigte Budget des Vorhabens pro Partner wird im Finanzanhang des Fördervertrags festgelegt.
2. Jeder Partner ist verantwortlich für sein Budget bis zur Höhe des Betrages, zu dem er sich am Vorhaben beteiligt und zu dem er seinen Teil der Kofinanzierung beantragt.

3. Die Zuschussfähigkeit von Ausgaben ist im Bewerberleitfaden und im Fördervertrag festgelegt und ist von allen Parteien einzuhalten.

4. Kosten, die für die Förderung in Frage kommen, sind ausschließlich zuschussfähige Kosten gemäß Auflistung im genehmigten Antrag.
	Kostkategorien
	LP
	P1
	P2
	P3

	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	1
	Personalkosten
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Externe Kosten
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Investitionen
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Betriebskosten
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Bevor die Mittel des Vorhabens auf Kostenkategorien bzw. auf Partner wie im genehmigten Antrag angegeben und in Übereinstimmung mit den im Fördervertrag festgehaltenen Regeln zur Vorgehensweise bei Änderungen des Vorhabens umverteilt werden, holt der Lead Partner die Zustimmung seiner Projektpartner ein.

Artikel 7

(Berichte, Überwachung und Auswertung)

1. Der Lead Partner trägt die Gesamtverantwortung für die andauernde Überwachung der Aktivitäten der Projektpartner.

2. Der Lead Partner ist verantwortlich für die Einreichung von Fortschritts- und Abschlussberichten bei der Verwaltungsbehörde/dem GTS.

3. Jeder Projektpartner trägt dafür Sorge, dass dem Lead Partner die Informationen, die er zur Erstellung der Fortschritts- und Abschlussberichte benötigt, sowie weitere von der Verwaltungsbehörde verlangte Dokumente übermittelt werden. Die Berichtszeiträume für das gesamte Vorhaben sind im Fördervertrag festgelegt. Jeder Projektpartner hat für den Berichtszeitraum innerhalb der in untenstehender Tabelle angegebenen Fristen Ausgabenerklärungen abzugeben. Zusatzberichte können verlangt werden.

	Berichtszeitraum
	Bestätigte Ausgaben, die dem Lead Partner vorzulegen sind bis zum

	<Berichtszeitraum1>
	<Berichtsdatum1>

	<Berichtszeitraum2>
	<Berichtsdatum2>

	<Berichtszeitraum3>
	<Berichtsdatum3>

	<Berichtszeitraum4>
	<Berichtsdatum4>

	<Berichtszeitraum5>
	<Berichtsdatum5>

	<Berichtszeitraum6>
	<Berichtsdatum6>

	<Berichtszeitraum7>
	<Berichtsdatum7>

	<Abschlussbericht>
	<Datum des Abschlussberichts>


4. Der Lead Partner sendet an jeden Partner Abschriften der Berichte, die der Verwaltungsbehörde vorgelegt werden.

Artikel 8

(Finanzverwaltung)

1. Der EFRE-Beitrag wird von der Bescheinigungsbehörde auf das Konto des Lead Partners eingezahlt, der für die Verwaltung und Verteilung der Gelder an die Projektpartner innerhalb von acht Werktagen in Übereinstimmung mit deren bestätigten Ausgaben, die für tatsächlich durchgeführte Aktivitäten des Vorhabens entstanden sind, verantwortlich ist. Es dürfen keine Abzüge oder Einbehaltungen vorgenommen, noch weitere besondere Gebühren erhoben werden.

2. Die EFRE-Fonds-Mittel werden auf folgende Konten eingezahlt:


Partner 1

	Konto-Nr.:
	

	Kontoinhaber:
	

	Name der Bank:
	

	Adresse der Bank:
	

	BLZ:
	

	IBAN
	

	SWIFT
	



Partner n

	Konto-Nr.:
	

	Kontoinhaber:
	

	Name der Bank:
	

	Adresse der Bank:
	

	BLZ:
	

	IBAN
	

	SWIFT
	


Artikel 9

(Informations- und Publizitätsmaßnahmen)

1. Der Lead Partner und die Partner führen gemeinsame Informations- und Werbeaktivitäten in Übereinstimmung mit dem genehmigten Projektantrag durch, um eine angemessen Bekanntmachung des Vorhabens sowohl bei potentiellen Begünstigten als auch in der allgemeinen Öffentlichkeit zu erreichen.

2. Alle Parteien haben sich an die Regeln zu Information und Publizität, die in der EG-Verordnung Nr. 1828/2006 und den Werbungs- und Informationsrichtlinien der MA festgelegt wurden, zu halten.

3. Die Partner vereinbaren, dass der Lead Partner der MA gestatten kann, in beliebiger Form und unbegrenzt, solange dies nicht gegen Datenschutzgesetze verstößt und über ein beliebiges Medium, einschließlich das Internet, folgende Informationen zu veröffentlichen:

· Name des LP und seiner Partner

· Zweck, Output und grenzüberschreitenden Output der Förderung

· Gewährter Betrag und Anteil der Finanzierung an den gesamten zuschussfähigen Kosten der Operation
· Geographischer Standort des Vorhabens
· ob und wie das Vorhaben bereits zuvor publiziert wurde
· weitere mit dem Lead Partner abgestimmte Informationen.
Artikel 10

(Eigentum – Nutzung von Ergebnissen)

1. Das Eigentum, der Rechtsanspruch sowie die industriellen und geistigen Eigentumsrechte an den Projektoutputs und den Berichten sowie weiteren damit in Zusammenhang stehenden Dokumenten verbleiben in Abhängigkeit von den geltenden nationalen oder europäischen Gesetzen beim Lead Partner und/oder seinen Partnern.
2. Der Lead Partner und die Projektpartner treffen folgende Vereinbarung zu Eigentum, Rechtsanspruch sowie industriellen und geistigen Eigentumsrechten:

3. Der Lead Partner und die Partner vereinbaren folgende Eigentumsansprüche an den Investitionen:

· <Name des Eigentümers> ist der Eigentümer von <Name der Investition>
· <Name des Eigentümers> ist der Eigentümer von <Name der Investition>
· <Name des Eigentümers> ist der Eigentümer von <Name der Investition>
4. Der Eigentümer der Investition nimmt während der Durchführung des Vorhabens Wartungsarbeiten an der Investition vor und bewahrt Aufzeichnungen über die Investition mindestens für den Zeitraum von fünf Jahren nach Abschluss des Vorhabens auf.

5. Der Lead Partner und die anderen Projektpartner vereinbaren, dass die Ergebnisse des Vorhabens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen.

Artikel 11

(Vertraulichkeitsanforderungen)

1. Die Projektpartner vereinbaren, dass die Informationen, die sie während der Laufzeit des Partnerschaftsvertrages erhalten, vertraulich sind, falls dies von einem der Projektpartner ausdrücklich gewünscht wird. Gleiches gilt ohne den Ausdruck des ausdrücklichen Wunsches eines der Projektpartner, wenn die gesamte Dokumentation als „vertraulich“ eingestuft wird.
Artikel 12

(Kooperation mit dritten Parteien und Rechtsnachfolge)

1. Für den Fall der Kooperation mit dritten Parteien, einschließlich Vertragsnehmern und Untervertragsnehmern, bleiben allein die betroffenen Projektpartner gegenüber dem Lead Partner verantwortlich für die Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Partnerschaftsvertrag und gemäß den nationalen Anweisungen zur öffentlichen Auftragsvergabe. Der Lead Partner wird vom Partner über den Gegenstand und die Parteien jedes Vertrages, der mit Dritten abgeschlossen wird, informiert.

2. Keiner der Projektpartner ist berechtigt, seine ihm aus dem Partnerschaftsvertrag entstehenden Rechte und Pflichten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Projektpartner und der für die Durchführung des Programms zuständigen Stellen abzutreten. Die Vertragsparteien sind sich der Bestimmungen des Fördervertrages bewusst, nach denen der Lead Partner seine Rechte und Pflichten aus dem Fördervertrag nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Verwaltungsbehörde abtreten darf.

Artikel 13

(Haftung und Höhere Gewalt)

1. Jeder Partner, einschließlich des Lead Partners, haftet gegenüber den anderen Partnern und hält diese schadlos gegen Schäden oder Kosten, die aus der Nichterfüllung seiner vertraglichen Pflichten, die aus diesem Vertrag und seinen Anhängen erwachsen, entstehen.

2. Keine der Parteien haftet für die Nichterfüllung der aus diesem Partnerschaftsvertrag entstehenden Pflichten im Falle von Höherer Gewalt. In einem solchen Fall hat der betroffene Partner die anderen Partner des Vorhabens unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Artikel 14

(Nichterfüllung von Pflichten oder Verzögerung)

1. Jeder Partner ist verpflichtet, den Lead Partner unverzüglich zu informieren und ihm die notwendigen Informationen zukommen zu lassen, wenn Vorfälle auftreten, die die Durchführung des Vorhabens gefährden könnten.

2. Kommt einer der Partner in Verzug, mahnt der Lead Partner den Partner ab und fordert zur Erfüllung der Pflichten innerhalb einer angemessenen Frist von maximal einem Monat auf.

3. Kommt der Partner der Erfüllung seiner Pflichten weiterhin nicht nach, ist der Lead Partner berechtigt – mit Genehmigung des GBA – den betroffenen Partner vom Vorhaben auszuschließen. Die Prüfbehörde wird unverzüglich informiert, wenn der Lead Partner beabsichtigt, einen Partner vom Projekt auszuschließen.

4. Der ausgeschlossene Partner ist verpflichtet, dem Lead Partner erhaltene Programmmittel rückzuerstatten, von denen er am Tag des Ausschlusses nicht nachweisen kann, dass sie für die Durchführung des Vorhabens verwendet worden sind.

5. Falls ein Partner eine Verpflichtung nicht erfüllt und dies finanzielle Konsequenzen für das Vorhaben als Ganzes hat, ist der Lead Partner berechtigt, Schadensersatzforderungen zur Abdeckung der entsprechenden Summe zu stellen.

Artikel 15

(Rückzahlung nicht gerechtfertigter Ausgaben)

1. Kommen die Projektpartner ihren Verpflichtungen nicht oder teilweise nicht nach oder im Fall von wesentlichen Fehlern bei der Ausführung von Aktivitäten des Vorhabens sorgt jeder der Unterzeichner dieses Partnerschaftsvertrages dafür, dass dem Lead Partner Fördermittel, die zu Unrecht erhalten wurden, innerhalb von 30 Tagen nach entsprechender Benachrichtigung rückerstattet werden.

2. Der LP ist berechtigt, den Partnerschaftsvertrag zu kündigen, wenn der Fördervertrag von der Verwaltungsbehörde gekündigt wird. Die Partner zahlen die Färdermittel wie folgt zurück:

Artikel 16

(Rücktritt und Streitigkeiten)

1. Der Lead Partner und die Projektpartner vereinbaren, nicht von dem Vorhaben zurückzutreten, es sei denn, es liegen nicht vermeidbare Gründe hierfür vor. Falls ein Rücktritt dennoch stattfindet, werden der Lead Partner und die Projektpartner sich bemühen, den Beitrag des zurücktretenden Partners abzudecken und zwar entweder durch Übernahme seiner Aufgaben oder durch Aufforderung eines oder mehrerer neuer Projektpartner zum Beitritt zur Partnerschaft.

2. Falls zwischen den Projektpartner Streitigkeiten auftreten, sind sie verpflichtet auf eine gütliche Einigung hinzuarbeiten. Kommt eine gütliche Einigung nicht zustande, wird über alle rechtlichen Streitigkeiten, die aus diesem Partnerschaftsvertrag entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, einschließlich Streitigkeiten über die Gültigkeit des vorliegenden Partnerschaftsvertrages selbst und über die Klausel zum Schiedsverfahren, rechtskräftig in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung des Landes, in dem der Lead Partner seinen Sitz hat, entschieden. Streitigkeiten werden vor dem zuständigen Gericht in __________ verhandelt.

Artikel 17

(Arbeitssprache)

1. Die Arbeitssprache dieser Projektpartnerschaft ist [Sprache]. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt, ist die [Sprache des Fördervertrages] Version bindend.
Artikel 18

(Abschlussbestimmungen)

1. Dieser Partnerschaftsvertrag wird in <Anzahl> Originalen angefertigt, von denen jede der Vertragsparteien <Anzahl> Ausfertigungen erhält.
2. Kommt es zu Unstimmigkeiten bei der Auslegung des Fördervertrages und des vorliegenden Partnerschaftsvertrages, so sind die Bestimmungen des Fördervertrages maßgebend.

3. Der vorliegende Partnerschaftsvertrag kann nur in Form einer schriftlichen Abänderung, die von allen Projektpartnern unterschrieben wurde, geändert werden. Änderungen des Vorhabens (Arbeitsplan, Budget usw.), die vom GBA oder der VB genehmigt wurden, treten als Änderungen des vorliegenden Partnerschaftsvertrages in Kraft, auch wenn diese formale Anforderung nicht eingehalten wird.

<Name des Lead Partners>

<Name und Titel des rechtlichen Vertreters>

Unterschrift
………………………………………………….



Datum

<Name Partner 1>

<Name und Titel des rechtlichen Vertreters>

Unterschrift







Datum

…………………………………………………..
<Name Partner n>
<Name und Titel des rechtlichen Vertreters>

Unterschrift







Datum

……………………………………………………
Anhänge:

Anhang 1: Fördervertrag

Anhang 2: Arbeitsplan
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